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Gedanken zur

Umweltvertraglichkeitspriifung
bei Meliorationen

B. Kuratli

Gestiitzt auf das Umweltschutzgesetz und die Verordnung tber die Umweltver-
tréglichkeitspriifung wird ein einfaches, iteratives Modell zur Beurteilung der Um-
weltvertréaglichkeit dargestellt. Es ist ausgerichtet auf die Projektoptimierung hin-
sichtlich der Umweltwirkungen von Meliorationen. Als Arbeitsinstrumente wer-
den die Deckfolienmethode und die Relevanztabelle vorgeschlagen und erlautert.

Cet article présente un modéle itératif simple qui se base sur la Loi sur la protec-
tion de I’environnement et sur I’'Ordonnance relative a I'étude de I'impact sur I'en-

vironnement. Ce modéle a comme but d’optimiser les projets par rapport aux ef-

fets sur I’'environnement dus aux remaniements parcellaires. Comme instruments
de travail sont proposés et décrits la matrice indiquant la signification des mesu-
res sur I’environnement et la méthode de superposition de transparents.
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1. Einleitung

Mit dem Erlass der Verordnung lber die
Umweltvertraglichkeitsprifung  (UVPV)
vom 19. Oktober 1988 durch den Bundes-
rat stehen die Meliorationsfachleute vor
dem Problem, ein neues Instrument in ein
bestehendes Verfahren integrieren und
den Interessenausgleich innerhalb der
Meliorationen modifizieren zu mussen. Mit
dieser Publikation sollen Gedanken zur
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) bei
Meliorationen dargelegt werden. Im Zen-
trum der Betrachtungen steht das metho-
dische Vorgehen und die Zusammenarbeit
von Ingenieur und Behérden.

Die Umweltvertraglichkeitsprufung ist ein
Instrument des praventiven Umweltschut-
zes, ein Verfahren also, das vorsorglich
und friihzeitig schadliche oder lastig wer-
dende Einwirkungen auf die Umwelt ver-
meiden oder auf ein Minimum beschrén-
ken soll.!
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Hierflr sind Unterlagen notwendig, wie sie
auch fir die Projektierungsarbeit nach
dem «Systemtechnischen Ansatz» erfor-
derlich sind?. Es ist zweckmassig, dass
der mit der Durchflihrung einer Melioration
betraute Ingenieur auch den Bericht zur
Umweltvertraglichkeit ausarbeitet. Damit
ist er in der Lage, sein Projekt intern stu-
fenweise zu verbessern sowie effizient
und kostengtinstig zu arbeiten.

Die unabhangige Uberpriifung der Um-
weltvertraglichkeit erfolgt im Rahmen des
Subventions- und Bewilligungsverfahrens
durch die kantonalen Behoérden.®

Die UVP kann wie folgt kurz charakteri-
siert werden:

Die UVP ist ein Prifungsverfahren zur
Durchsetzung resp. zum Vollzug der Um-
weltschutzgesetzgebung in Verbindung
mit der fur Meliorationen relevanten Ge-
setze. Die Ziele dieser Erlasse sind jedoch
nicht konfliktfrei.

Die UVP schafft materiell kein neues
Recht.

Die UVP dient grundsatzlich der Projekt-
optimierung im Hinblick auf die umweltre-
levanten Wirkungen der Meliorationspro-
jekte unter Berlcksichtigung des breiten
Zielbereichs aller massgebenden Ge-
setze. Das Prifverfahren muss das Prin-
zip der ganzheitlichen Betrachtungsweise
sicherstellen.

Die UVP wird zeitlich parallel zur Planung
und Projektierung bearbeitet. Es ist anzu-
streben, dass erste Resultate bereits zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung Uber die
Durchfuhrung des Projektes vorliegen.
Spatestens bei der Projektgenehmigung
durch die Subventionsbehdérden muss zu
mindest die Voruntersuchung zur UVP
durchgefihrt sein. Ergibt die Vorprifung,
dass erhebliche Auswirkungen zu erwar-
ten sind, ist eine Hauptuntersuchung
durchzufthren.

Die Fachgruppe fir Kulturtechnik des SIA
hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die
eine Empfehlung Uber die Ausarbeitung
des UVP-Berichtes bei Meliorationen erar-
beiten wird. Die folgenden Uberlegungen
kénnen als Diskussionsgrundlage nutzlich
sein, stellen aber lediglich einen der mégli-
chen Ansatze dar.

2. Rechtliche Anforderungen

2.1 Politischer Auftrag, Grundlagen

Der Zweckartikel des Umweltschutzgeset-
zes (USG) Art. 1 lautet:

«Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und
Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften
und Lebensraume gegen schéadliche oder
lastige Einwirkungen schitzen und die
Fruchtbarkeit des Bodens erhalten.

Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen,
die schadlich oder lastig werden kdnnen,
friihzeitig zu begrenzen.»
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Gestltzt auf das Umweltschutzgesetz hat
der Bundesrat die Verordnung Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung  (UVPV)
auf den 1. Januar 1989 erlassen. Artikel 9
USG verlangt, dass die Behdrde die Um-
weltvertraglichkeit zu prifen hat, bevor sie
tiber die Errichtung und Anderung von An-
lagen entscheidet, welche die Umwelt er-
heblich belasten kénnen. UVP-pflichtig
sind gemass Anhang zur UVPV u.a. auch
Gesamtmeliorationen mit einem Beizugs-
gebiet von mehr als 400 ha oder kultur-
technische Massnahmen wie Entwésse-
rungen und Bewasserungen von Kultur-
land, die grésser als 20 ha und Terrainver-
anderungen, die grésser als 5 ha sind.
Bei offentlichen Anlagen verlangt die
UVPV in Artikel 18, dass der Bericht zu-
satzlich eine Begriindung des Vorhabens
enthalten muss. Damit ergibt sich die Még-
lichkeit, den Nutzen des Projektes gegen
die unvermeidlichen Nachteile abzuwa-
gen. Den Interessen an einer gesunden,
natlrlichen Umwelt stehen insbesondere
die ebenso offentlichen Interessen der
Landwirtschaft, der Planung, des Was-
serbaus, des Tourismus, der regionalen
Wirtschaftsforderung etc. gegenuber. Die
UVP ist somit aber auch eine Prifung, die
Uber die Okologischen Aspekte hinaus-
geht.
Gesamtmeliorationen sind  6ffentliche
Werke und bedrfen der Begriindung, weil
die Tragerschaften offentlich — rechtliche
Genossenschaften oder Gemeinden sind,
die zudem mit &ffentlichen Mitteln finan-
ziert werden.*
Die Prifung der Umweltvertraglichkeit hat
generell nach den Grundsatzen des Um-
weltschutzes zu erfolgen:®
— Vorsorgeprinzip: Frihzeitige Beschran-
kung moglicher schadlicher Umweltein-
wirkungen.

— Kooperationsprinzip: Behérden und
Wirtschaft haben bei der Erarbeitung
von Massnahmen zusammenzuarbei-
ten.

— Ganzheitliche Betrachtung: «Einwirkun-
gen werden sowohl einzeln wie auch
gesamthaft nach ihrem Zusammenwir-
ken beurteilt» (USG Art. 8.).

— Verursacherprinzip: Die Kosten fur
Massnahmen, die aufgrund des Um-
weltschutzgesetzes notwendig werden,
sind durch die Verursacher zu tragen.

— Verhaltnismassigkeit: Zwischen Zweck
und Mittel hat eine sachlich begriindete
Relation zu bestehen (verfassungs-
rechtlich gegeben).

2.2 Die Gliederung der UVP

2.21 UVP-Bericht

Das UVP-Verfahren besteht aus zwei
nacheinander ablaufenden Phasen.

Die erste Phase besteht, wie anschlies-
send detaillierter gezeigt wird, in der Bear-
beitung des UVP-Berichtes. Beteiligte da-

bei sind primér die Gesuchsteller (Meliora-
tionsgenossenschaften) bzw. die beauf-
tragten Kulturingenieure. In den meisten
Fallen ist es ratsam, mit der zustandigen
Behorde friihzeitig Kontakt aufzunehmen.
Gemass UVPV Art. 8 besteht die erste
Phase grundsatzlich aus zwei Teilen:

a) In der Voruntersuchung wird geklart,
welche Auswirkungen die Umwelt voraus-
sichtlich erheblich belasten. Sind keine er-
heblichen Auswirkungen zu erwarten, so
mussen nur die Ergebnisse der Vorunter-
suchung im Bericht schriftlich festgehalten
werden (UVP-Handbuch Entwurf 1984,
S.10 f). Die UVP kann damit abgeschlos-
sen werden.

b) Ergibt die Voruntersuchung, dass mit er-
heblichen Auswirkungen gerechnet wer-
den muss, ist eine detaillierte UVP, die
Hauptuntersuchung, durchzuflhren.
Wenn die Bauprojekte (insbesondere die
Wegnetz- und die Entwasserungspro-
jekte) im Laufe der Melioration, bis zur Er-
ledigung der Einsprachen gegen den Neu-
zuteilungsentwurf, erhebliche Modifikatio-
nen erfahren, muss eventuell eine mehr-
stufige Prifung (UVPV Art. 6) ins Auge ge-
fasst werden.

Die Resultate der Voruntersuchung kén-
nen in drei Kategorien eingeteilt werden:

1. Irrelevante Probleme

2. Geloste oder beurteilbare Probleme
aufgrund der Voruntersuchung

3. Im Detail zu untersuchende Probleme.

Die Probleme der dritten Kategorie sind
materiell Gegenstand der Hauptuntersu-
chung. Als Bindeglied zwischen Vorunter-
suchung und Hauptuntersuchung hat for-
mell ein Pflichtenheft (UVPV Art. 8) die
Hauptuntersuchung zu definieren und da-
bei folgende Punkte festzulegen:

Vgl. Bundesamt flir Umweltschutz: UVP-Hand-
buch, Richtlinien fir die Ausarbeitung von Berich-
ten zur Umweltvertraglichkeit geméss Umwelt-
schutzgesetz vom 7. Oktober 1983, S. 1, Entwurf
1984.

~

Schmid W.A., Flury A.: Systemtechnisches Vor-
gehen in der Guterzusammenlegung, Verlag der
Fachvereine, Zlrich 1984.

©

Loretan Theo: Die Umweltvertraglichkeitspri-
fung, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zi-
rich 1986, S. 87ff.

>

Vgl. Stingelin Alfred: Offentliche Werke im landli-
chen Raum, Bern 1978.

@

Schmid W.A.: Zur Methodik der Umweltvertrag-
lichkeitsprifung in: Die Umweltvertraglichkeits-
prufung, Publikationen der Schweiz. Naturfor-
schenden Gesellschaft, Verlag Paul Haupt, Bern
1987, S. 56 f.
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Abb. 1: Ablauf des behdérdlichen Verfahrens bei der UVP.

— Fragestellung der Hauptuntersuchung
— Annahmen, Randbedingungen

— Anforderungen bezlglich Information
(Genauigkeit, Detaillierungsgrad)

— Bau und Betrieb der Anlage

— Einzusetzende Untersuchungsmetho-
den

— Organisation (Vorgehen,
Termine, Budget).

Die Erstellung des Pfichtenheftes steht,
wie die Untersuchung selbst, in der Ver-
antwortung des Gesuchstellers. Die zu-
standige Umweltschutzfachstelle ist je-
doch zur Beratung verpflichtet. (UVPV Art.
8 Abs. 3.)

2.2.2 Behdrdliches Verfahren

In der zweiten Phase der UVP wird das
Subventionsgesuch durch die Behoérden
aufgrund des UVP-Berichtes sowie der er-
ganzenden Unterlagen geprift. Beteiligte
sind die fiir den Sachentscheid zustandige
Behdrde (Meliorationsamt) und die Um-

Beteiligte,

8 Loretan, a.a.0., S. 104 und 111ff.

7 Loretan, a.a.0., S. 104ff

8 Loretan, a.a.0., S. 132 ff.
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weltschutzfachstelle. Wird der UVP-Ent-
scheid angefochten, so erweitert sich
diese Phase um das Rechtsmittelverfah-
ren.®

Bereits in den Anfangen der Beratung zum
Umweltschutzgesetz kam zum Ausdruck,
dass die Umweltvertraglichkeitsprifung
kein eigenes Verfahren bilden soll, son-
dern in bestehende Verfahren einzuglie-
dern sei. In Artikel 4 UVPV ist diese These
verwirklicht. Die Bestimmungen zur UVP
regeln somit gewissermassen das «UVP-
Verfahren» innerhalb des vorgegebenen
Bewilligungs- und Subventionierungsver-
fahrens.

Die Beteiligten sind:

Die Meliorationsgenossenschaft, evil. die
Gemeinde als Gesuchstellerin.

Die Prifbehorde, die fir den Sachent-
scheid (Baubewilligung, Subventionsent-
scheid) zustandige Behorde, in der Regel
das Meliorationsamt.

Die Umweltschutzfachstelle, d.h. die ge-
mass USG Art. 42 vom Kanton bezeich-
nete Amtsstelle.

Der Prufbehdrde (Meliorationsamt), einer
fir Umweltfragen nicht speziell qualifzier-
ten Behorde, obliegt die gesamte Verfah-
rensleitung. Sie macht die Eréffnung des
UVP-Verfahrens offentlich bekannt und
Ubergibt der oder den zustandigen Um-
weltschutzfachstellen den UVP-Bericht

und die weiteren erforderlichen Unterla-
gen.”

Die Fachstelle beurteilt UVP-Bericht und
Unterlagen in zwei Schritten. Zuerst Uber-
pruft sie den Bericht, dann die Umweltver-
traglichkeit.

Die Begutachtung des Berichtes richtet
sich (vgl. UVPV Art. 13) auf folgende
Punkte:

— Vollstandigkeit und Richtigkeit des Be-
richtes

— Ubereinstimmung mit den Anforderun-
gen der UVPV und den Richtlinien der
Fachstelle

— Methodisch einwandfreie Sammlung
von Information und Erstellung allfalli-
ger Prognosen.

Die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit
durch die Fachstelle stutzt sich auf die ge-
samten Normen zum Schutz der Umwelt
ab.®

Die Prifbehérde beurteilt bei der Vorbe-
reitung des Bewilligungs- resp. Subven-
tionsentscheides (iber das Meliorations-
projekt ihrerseits umfassend dessen Um-
weltvertraglichkeit anhand der folgenden
Unterlagen:

— UVP-Bericht
— Beurteilung und Antrége der Fachstelle
— Ergebnisse  weiterer  Abklarungen

(Spez. Gutachten)
— Stellungnahmen anderer Behérden

— Stellungnahmen weiterer Personen,
insbesondere beschwerdeberechtigten
Umweltschutzorganisationen.

Die Prifbehérde ist beim Entscheid be-
zlglich der Umweltvertréglichkeit formell
nicht an die Antrage der Fachstelle gebun-
den. Die Fachstelle hat lediglich das Beur-
teilungs- und Antragsrecht (USG Art. 9
Abs. 5). Beim Entscheid Uber das Gesuch
im massgebenden Genehmigungs- und
Subventionsverfahren muss die zustén-
dige Behorde die Ergebnisse der Prufung
jedoch beriicksichtigen. (UVPV Art. 19.)

Vorausgesetzt, dass die Umweltvertrag-
lichkeit als gegeben oder mit Auflagen er-
reichbar beurteilt wird, kann die Prifbe-
hoérde den Sachentscheid féllen, d.h. die
Beitrage zusichern und die Baubewilli-
gung erteilen. Die zustandige Behdrde
gibt offentlich bekannt, wo und wie lange
der UVP-Bericht und der Entscheid einge-
sehen werden kénnen. (UVPV Art. 20.)

3. Gedankliches Modell

Bei der Erarbeitung des UVP-Berichtes ist
ein Ubersichtliches, einfaches Arbeits- und
Gedankenmodell von zentraler Bedeu-
tung. Es erleichtert dem Bearbeiter das
strukturierte Denken und Arbeiten und
vereinfacht die Uberpriifung durch die Be-
horden wesentlich. Die Abbildung 2 zeigt
den Zusammenhang der Gedanken- und
Arbeitsschritte einer UVP.
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Abb. 2: Gedankenmodell fiir Umwelt-
vertraglichkeitspriifungen.

Meliorationsprojekt

Das Projekt ist die Summe aller geplanten
Veranderungen. Es umfasst insbeson-
dere alle beitragsberechtigten Bauteile,
die Arrondierung, sowie die damit verbun-
denen Nutzungsanderungen und -ent-
flechtungen. Andere Bauten wie Freizeit-
anlagen, Velo-, Reit- und Wanderwege,
Regenrickhaltebecken etc., die im Rah-
men der Melioration geplant und allenfalls
gebaut werden, kénnen als «fremde» Pro-
jektbestandteile mit einbezogen werden.

Umwelt

Die Umwelt kann als Zusammenwirken al-
ler Lebewesen in einem Raum von Boden,
Wasser und Luft verstanden werden. In
dieser Vielfalt ist sie jedoch fur eine direkte
Bearbeitung nicht zuganglich. Die «Um-
welt» ist deshalb auf die im Zusammen-
hang mit Meliorationen relevanten Teile
modellhaft zu beschranken.

Wirkungen

Zur Verbindung von «Umwelt» und Projekt
stehen verschiedene Methoden zur Verfu-
gung (UVP-Handbuch Entwurf S. 38). Es
bestehen keine verbindlichen Vorschriften
zur Wahl der Methode. Empfohlen wird im
UVP-Handbuch fur die Voruntersuchung
die Relevanzmatrix. Bei der Bearbeitung
der Gesamtmeliorationsprojekte wird viel
mit kartographischen Darstellungen gear-
beitet. Da sich die Nutzung von ohnehin zu
erarbeitenden Darstellungen im Sinne der
Okonomie der Kréafte aufdrangt, wird die
Methode «Overlays» (Deckfolien) in Kom-
bination mit der Relevanzmatrix fir die Be-
arbeitung der Voruntersuchung der UVP
bei Meliorationen vorgeschlagen.

Aus der Uberlagerung von Projekt und
Umwelt kénnen die Wirkungen (effects)
abgeleitet werden, indem alle Projektbe-
standtteile zuerst einzeln und dann in ihrer
Gesamtheit in die modellhafte Umwelt pro-
jiziert werden.

Wertmassstab

Um Aussagen Uber die Umweltvertraglich-
keit zu machen, sind die Wirkungen so-
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dann zu bewerten. Der Massstab fur die
Beurteilung der Wirkungen (Verénderun-
gen) hat eine politische Dimension. Die
Werturteile unterliegen dem Wandel der
Zeit, entsprechend den sich &ndernden
gesellschaftlichen Bedurfnissen. Die Ge-
setze, Verordnungen und Richtlinien ent-
halten Werturteile, die fur die UVP gleich-
sam als Rahmen verstanden werden mus-
sen.

Elemente des Wertmassstabes kdnnen
sein:

Gesetze und Verordnungen widerspiegeln
die Wertvorstellungen der Gesellschaft.
Sie sind deshalb gewissermassen die
Stitzen des Wertmassstabes. Die gesetz-
lichen Grundlagen sind jedoch nicht wider-
spruchsfrei. Die Lésung von Nutzungskon-
flikten ist deshalb im Gesamtrahmen der
Melioration durch einen Interessenaus-
gleich zu suchen.

Schutzverordnungen, die Gebiete exakt
bezeichnen, haben Vorrang gegeniber
anderen Nutzungsansprichen.

Listen gefahrdeter und vom Aussterben
bedrohter Pflanzen und Tiere geben Hin-
weise auf prioritdre Nutzungsanspriche.
Inventare bezeichnen die mehr oder weni-
ger wertvollen Objekte. Der Wert solcher
Objekte hangt ab von der Haufigkeit des
Vorkommens ahnlicher Objekte im Gebiet,
vom aktuellen Zustand und von der Stel-
lung des Objektes im Verbund der anderen
Objekte (Trittsteinfunktion).
Grundwasserschutzzonen kénnen die
landwirtschaftliche Nutzung einschran-
ken.

Solche und weitere Unterlagen mit ver-
bindlichem oder allgemein anerkanntem
Charakter sind die Grundlage des Wert-
massstabes. Zur Prazisierung kann eine
Prioritatsordnung oder die Bezeichnung
eines minimalen Verbindlichkeitsgrades
bei Zielkonflikten usw. dienen.

Vorprojekt
—* Generelles Projekt}—

‘

i Ausfuhrung ‘
| A=thres |

Abb. 3: Iteratives Vorgehen bei der UVP.

Auswirkungen

Durch die Beurteilung der Wirkungen an
Hand des Wertmassstabes erhalten wir
die bewerteten Wirkungen, die Auswirkun-
gen.

Das Resultat kann eine Klassierung z.B.
wie folgt sein:

— unzulassige Beeintrachtigung

Die geplante Veranderung steht im Wider-
spruch zu Gesetzen, Verordnungen, «ro-
ten Listen», usw. (Nutzungskollisionen)

— madgliche Beeintrachtigung

Die Wirkungen sind mit Auflagen tolerier-
bar oder von der Ausflihrung der Mass-
nahme abhangig (Nutzungskonflikte)

— neutral

Die Massnahmen wirken sich bezuglich
der Umwelt weder beeintrachtigend noch
verbessernd aus

— Verbesserung

Das Projekt verbessert die gegebene Um-
weltsituation (Bereicherung der Vielfalt,
verbesserter Schutz bestehender Ob-
jekte, verbesserte Vernetzung usw.).

Zur Darstellung dieses Arbeitsschrittes
empfiehlt sich eine erweiterte Relevanzta-
belle. In ergdnzenden Kolonnen kdnnen
einerseits die Wirkungen, andererseits die
Bewertung und schliesslich auch die
Massnahmen flr die Projektiiberarbeitung
aufgefuhrt werden (Abb. 4).

Fur die gewonnenen Aussagen Uber das
Zusammenwirken von Projekt und Umwelt
steht die Umwelt im Zentrum der Betrach-
tungen. Andere Wirkungen des Projektes
zum Beispiel beziglich Landwirtschaft
und/oder Raumplanung sind nicht Gegen-
stand der Betrachtung. Damit nun nicht
eine einseitige Projektoptimierung ent-
steht, sind bei der folgenden Projekt-
Uberarbeitung, der Beseitigung unzulassi-
ger Auswirkungen, erneut alle Projektziele
zu beachten.

Projektanpassungen

Die Projekte werden iterativ, entsprechend
dem Stand der Konkretisierung, Uberar-
beitet und bezlglich der Umweltvertrag-
lichkeit optimiert.

4. Voruntersuchung

In der Voruntersuchung werden einerseits
die tatsachlich relevanten Fragen und Pro-
blemstellungen zum Schutz der Umwelt
identifiziert und so prézise und vollstéandig
wie notwendig dargestellt. Andererseits
kdnnen die wichtigen Fragen, Rahmenbe-
dingungen und Vorgaben des Projektes er-
mittelt und abgeklart werden. So ist es
mdglich, Konflikte und Belastungen zu er-
kennen und im Rahmen der Projektbear-
beitung durch Projektédnderungen weitge-
hend zu eliminieren.

Ein damit verbundenes weiteres Ziel der
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Abb. 4: Relevanztabelle fiir Umweltvertraglichkeitsprifungen.

Voruntersuchung ist es, mit beschranktem
Aufwand die Gefahr von Fehlentscheiden
zu bannen.

Als geeignetes Arbeitsinstrument der Vor-
untersuchung und zur minimalen Verein-
heitlichung der UVP-Berichte wird die Re-
levanztabelle oder -matrix empfohlen.

Die Zeilen bezeichnen die Projektbestand-
teile und die Spalten die Art der Umweltbe-
lastung. In den Schnittpunkten von Zeilen
und Spalten kénnen die Wirkungen einge-
tragen werden.

Die Wirkungen beschreiben Art, Intensitat
und Wichtigkeit der entsprechenden Bela-
stungen. Sie werden mit der Arbeitsme-
thode «Overlays» (Uberlagerung von
Deckfolien, UVP-Handbuch Entwurf S.
38) gewonnen, indem man Karten oder
Pléne, die mit den Umweltmerkmalen ver-
sehen sind mit dem Projekt GUberlagert. Bei
hoher Dichte von Umweltmerkmalen, die
sich zum Teil selbst Uberlagern, empfiehit
sich die Verwendung verschiedener, the-
matisch gegliederter Deckpausen.

Jeder Projektteil wird auf seine Wirkung in
seiner spezifischen Umwelt Uberprift, zu-
erst jeder Projektbestandteil einzeln und
dann das Projekt in seiner Gesamtheit.
Dabei gilt der Grundsatz, lieber ungenau
aber richtig, als genau und falsch.

Der Ausgangszustand, resp. die Vorbela-
stung wird mit der gleichen Methode erho-
ben, durch den Vergleich der Deckfolien
«Umwelt» mit einem Plan, auf dem die ak-
tuelle Bodennutzung aufgetragen ist.
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Das Umweltmodell ist eine problemorien-
tierte Beschreibung der vielfaltigen, tat-
sachlichen Umwelt. Grundlage ist im Re-
gelfall der Ubersichtsplan 1:5000 (mit H5-
henkurven und evtl. Darstellung der alten
Parzellengrenzen).

Die Deckpausen des Umweltmodells kon-
nen wie folgt gegliedert werden:

Richt- und/oder Nutzungsplan

Fachteil

Naturschutz: Bestehende Schutzverord-
nungen und Inventare

Vegetation, Tierwelt: Nicht in Inventaren
vorkommende Objekte, Brutplatze usw.

Denkmalpflege
Gewasser, Wald
Boden.

Die kartographische Darstellung ist allen-
falls mit Texten zu ergénzen, welche den
Okologischen Wert, die Seltenheit usw. be-
schreiben.

Das Projekt wird entsprechend der SIA-
Norm 406 (zur Zeit in Bearbeitung) darge-
stellt, insbesondere das Beizugsgebiet,
sowie samtliche baulichen Massnahmen
und geplanten Nutzungsénderungen.

Die Wirkungen des Projektes auf die Um-
welt (vorerst noch ohne zu bewerten) wer-
den erfasst und in der Relevanztabelle ver-
bal dargestellt (evtl. in Form einer Liste
und Kurzbezeichnung in der Relevanzta-
belle).

Die Bewertung der solcherart abgeleiteten
Wirkungen erfolgt anhand des Wertmass-
stabes. Unzulassige Auswirkungen haben
zwingend Projektanderungen zur Folge,
mit dem Ziel, die Umweltvertraglichkeit zu
verbessern.

Die Projektanpassung ist ein iterativer Pro-
zess. In jeder Bearbeitungsphase erfolgt
die Projektoptimierung bezuglich der Um-
weltauswirkungen entsprechend dem je-
weiligen Grad der Konkretisierung (Abb.
2).
In der Phase «Erarbeitung des Vorprojek-
tes» sind die Grobkonflikte zu eliminieren.
Unzulassige Umwelteinwirkungen, die
das Unternehmen zum Scheitern verurtei-
len wirden, missen bereits in der frihen
Vorprifungsphase erkannt und beseitigt
werden. Falls dies unméglich ist, hat der
bearbeitende Ingenieur die Pflicht, den

Wirkung Bewertung Projektanpassung

Projektteil

Weg Nr. 17 NS-Gebiet 112 Raritéat, Wegflihrung
beeintrachtigt Verordnung andern!

unzuléssig

Weg Nr. 21 Trockenstandort Raritat, Verord- Erschliessung
Zweiteilung und nung geplant vermeiden
guterschlossen erhaltenswert

Weg Nr. 24 Unfallrisiko in mdgliche Beein- Wegflihrung nach
Grundwasser- tréachtigung Mdoglichkeit
schutzzone andern

Drainage Nr. 4 Grundwasserab- Beeinflussung Abstand 30 m
senkungca. 40 cm | vermeiden zwischen Sauger
NS-Gebiet 204 NS-Gebiet 204

Weg Nr. 32 trockene, magere geplante Unter- integrieren in

Neuzuteilung Béschung schutzstellung Wegparzelle

Beispiel: (Erweiterte Relevanztabelle)
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Partie rédactionnelle

Auftraggeber zu informieren, damit das
Projekt abgebrochen werden kann. Wenn
der Auftraggeber die weitere Bearbeitung
trotzdem verlangt, tut er dies auf eigenes
Risiko.

Parallel zur Ausarbeitung des bereinigten
Vorprojektes wird in der Regel die UVP-
Voruntersuchung durchgefihrt resp. den
entsprechenden UVP-Bericht dazu er-
stellt. Um die Chance zu wahren, die UVP
mit der Vorprifung abschliessen zu kén-
nen, empfiehlt sich, das Meliorationspro-
jekt hinsichtlich seiner Umweltwirkungen
gut zu optimieren und die Voruntersu-
chung entsprechend ausfiihrlich zu gestal-
ten. Es ist dabei in Rechnung zu stellen,
dass die Erledigung von Einsprachen zu
einer Erhéhung der Restbelastung fiihren
kann. Durch die Absprache mit der Priifbe-
hérde tber die maximal zulassige Restbe-
lastung kann der Spielraum fur Verhand-
lungen mit Grundeigentimern abge-
schétzt werden.

Der Bericht kann wie folgt gegliedert wer-
den:

1. Auftrag

*2. Begrindung des Vorhabens

3. Grundlagen und Randbedingungen
*4. Ausgangszustand

*5. Vorhaben (Projekt)

*6. Verbleibende Belastung

*7. Massnahmen und Kosten zur weiteren
Verminderung der Belastung

8. Kosten

Far den eiligen Leser kann eine Zusam-
menfassung sinnvoll sein, die kurz und
knapp das Resultat umreisst.

* gesetzlich vorgeschriebenin Art. 9 USG

Der Bericht ist so kurz wie méglich zu hal-
ten. Die kartographischen Darstellungen
und die Untersuchungsresultate im einzel-
nen kdénnen im Anhang untergebracht
werden.

5. Hauptuntersuchung

5.1 Pflichtenheft

Ergibt die Prifung der Voruntersuchung
durch die Behérden, dass die Umwelt
durch das Projekt erheblich belastet wird,
so kann die Prifstelle eine ergédnzende
Untersuchung verlangen, mit dem Ziel, die
Belastung weiter zu reduzieren. Dieses
Verfahren wird in der UVPV als Hauptun-
tersuchung bezeichnet. Sie wird anhand
eines Pflichtenheftes durchgefuhrt. Der
Gesuchsteller erarbeitet das Pflichtenheft
und legt es der Prifstelle zur Stellung-
nahme vor. «Diese leitet das Pflichtenheft
an die Umweltfachstelle weiter, welche
dazu Stellung nimmt und den Gesuchstel-
ler berat.» (UVPV Art. 8 Abs. 3).

«Das Pflichtenheft bezeichnet die Auswir-
kungen, die untersucht werden muissen
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und legt den ortlichen und zeitlichen Rah-
men fir die Untersuchung fest.» (UVPV
Art. 8 Abs. 4).

5.2 Durchfiihrung

Ist die Projektoptimierung bezlglich der
Umweltvertraglichkeit in der Voruntersu-
chung systematisch und grindlich durch-
geflihrt worden, wird die Hauptuntersu-
chung auf wenige noch kritische oder nicht
abschliessend beurteilbare Punkte be-
grenzt sein.

Das Pflichtenheft dient als Leitfaden flr
die Hauptuntersuchung. Daraus ist er-
sichtlich, welche Spezialisten beizuziehen
sind und welche Untersuchungsmethoden
zum Einsatz kommen. Zur Gewahrlei-
stung der Koordination und Information
wird mit Vorteil auch flr die Hauptuntersu-
chung der ausfiihrende Ingenieur der Me-
lioration mit der Leitung und dem Verfas-
sen des abschliessenden Berichtes be-
traut.

6. Bemerkungen zum Schluss

Die UVP bei Meliorationen wird wesentlich
beeinflusst durch das bewéhrte und ein-
gespielte Bewilligungs- und Subventionie-
rungsverfahren. In einer frihen Phase des
Unternehmens miissen die Behorden ent-
scheiden, ob und unter welchen Bedin-
gungen die Melioration durchgefiihrt wer-
den kann. Dies hat zur Folge, dass auch
gute Grundlagen zur Beurteilung der Um-
weltvertraglichkeit frihzeitig verfugbar
sein mussen. Eine breit angelegte Vorun-
tersuchung mit parallel laufenden Projekt-
verbesserungen kann m.E. eine taugliche
Losung liefern. Das Hauptgewicht wird der
Voruntersuchung beigemessen. Ob damit
tatsachlich die Chance, die UVP mit der
Voruntersuchung abschliessen zu kon-
nen, genutzt werden kann, wird sich erst
noch weisen.

Wird im massgeblichen, kantonalen Ver-
fahren (UVPV Art. 5), das Subventionie-
rungs- und Genehmigungsverfahren, die
Projektgenehmigung nicht nur von der po-
sitiven Beurteilung der Voruntersuchung,
sondern gleichzeitig auch von der Haupt-
untersuchung abhangig gemacht, missen
die technischen Arbeiten mit grosser
Wabhrscheinlichkeit zeitweise unterbro-
chen werden, insbesondere dann, wenn
beispielsweise Grundwasserstandsbeob-
achtungen und Detailaufnahmen von
Flora und Fauna notwendig sind.

Wegen der UVP werden Entscheide be-
treffend der Ausgestaltung des Projektes
zum Teil friher als bisher geféllt werden
muissen. Der Handlungsspielraum wird
damit zu einem Zeitpunkt eingeengt, in
dem bisher besonderen Wert auf das Of-
fenhalten mdoglichst vieler Optionen im
Hinblick auf die Neuzuteilung gelegt
wurde.

Die UVP eroffnet aber auch Chancen in
dem Sinn, dass die Konflikte im Bereich
der 6ffentlichen Interessen besser als bis-
her in das Meliorationsverfahren einge-
bunden und definitiv gelést werden. Die
friihzeitige Klarung der Randbedingungen
fur die Neuzuteilung entlastet damit die
Phase vor der Auflage des Neuzuteilungs-
entwurfes.

Literatur:

Bundesamt fir Umweltschutz: Handbuch
UVP (Entwurf), Richtlinien fur die Ausarbei-
tung von Berichten zur Umweltvertraglichkeit
gemass Umweltschutzgesetz vom 7. Okto-
ber 1983, Bern 1984.

Bundesamt flr Forstwesen: Natur- und Hei-
matschutz bei Meliorationen, Wegleitung
und Empfehlungen 1983.

Bundesamt fir Forstwesen und Land-
schaftsschutz: Natur- und Heimatschutz
beim Forstlichen Projektwesen, Wegleitung
und Empfehlungen 1987.

Loretan Theo: Die Umweltvertraglichkeits-
prifung, Zurcher Studien zum offentlichen
Recht Bd. 64, Schulthess Polygraphischer
Verlag AG, Zirich 1986.

Schmid Willy A., Flury A.: Systemtechni-
sches Vorgehen in der Guterzusammenle-
gung, Verlag der Fachvereine, Zurich 1984.
Schmid Willy A., Meyer Jirg: Landschafts-
vertraglichkeit von Gesamtmeliorationen, In-
stitut fir Kulturtechnik ETH Zurich 1982.
Schmid Willy A.: Zur Methodik der Umwelt-
vertraglichkeitspriifung, in: Die Umweltver-
traglichkeitsprufung UVP, Publikationen der
Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft,
Verlag Paul Haupt, Bern 1987.

Stingelin Alfred: Offentliche Werke im landli-
chen Raum, Schulthess Polygraphischer
Verlag AG, Zirich 1978.
Volkswirtschaftdirektion des Kantons Zrich:
Natur- und Heimatschutz bei Meliorationen,
Wegleitung 1986.

Adresse des Verfassers:
Bernhard Kuratli

Dipl. Kulturing. ETH, lic. oec. HSG
Institut far Kulturtechnik
ETH-Hbnggerberg

CH-8093 Ziirich

Mensuration, Photogrammétrie, Génie rural 5/89



	Gedanken zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei Meliorationen

